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welchem die einzige Abänderung getroffen werden, daß
in den grossen Gemeinden die Gemeindsverwaltung
«der Gegenstande die nicht über r6<?o Frank n betragen,
verfügen könne. Dieser Antrag wird einmüchig ange-
«ommcn.

Weber im Namen einer Commission, schlagt Ta-
geso-dnung über das Begehren des B. Pflückig er s
»onStekholzimDistriktLangenthal (sieheRepublikaner,
U. Band, Nro. vor, weil sein Eroßsohn noch so

ju! g ist, daß er das helvetische Bürgerrecht nach der
Constitution sich erwe.den kann. Kühn bemerkt, daß
dieser Bürger nur deswegen das helvetische Bürgerrecht
für seinen Großsohn begehrte, weil er dessen Vermögen
unter vögtliche Aufsicht nach seinem Tode legen möchte;
da nun dieses in den alt- bernerschcn Gesetzen wirklich
statt haben kann, ohne das Bürgerrecht, so foeert er
Begründung auf die bemersthen Gesetze für die Tages-
srdnung. 'Secretan glaubt, wir treten durch solche
begründete Tagesordnung in die richterliche Gewalt
ein, weil dieselben eigentliche Aussprüche enthalten; er
fodcrt daher einfache Tagesordnung, welche angensm-
men wird.

E scher fodert, daß das Gutachten über die
Friedensrichter nicht in Berathung genommen werde,
bis die Grundsätze diesis ganzen Vorschlages beschlossen
und vom Senat genehmigt wurden, weil sonst im Fall
ber Sewat diese Geundsatze nicht annehmen wollte,
die Zeit der Berathung des ganzen Gutachtens ver
loren wäre. Anderwerth stimmt bei, doch weil der
Republikaner so weit zurük ist, und also dieses Gut
achten noch lange nicht gedrukt zu lesen seyn wird, so-
bett er, daß das ganze Gutachten als Beilage zu den
Grundsätzen, dem Senat übersandt werde. Dieser An--

»rag wird angenommen.

(Die Fortsetzung folgt.)

Litterarische Gesellschaft des
Kantons Lnzern.

Zehnte Sitzung, ig. Februar.
Präsident: Pfyffer.

Die Gesellschaft in Zürich zeigt die Wahl neuer
Mitglieder und Ehrenmitglieder an.

Der Finanzmimster Finster schreibt der Gesell-
schaft, daß er wirklich in Unterhandlungen mit engch
schcn nach Frankreich ausgewanderten Künstlern stehe,

»m die englischen Spinnmaschinen für Baumwollengarn
nach der Schweiz zu bringen; daß es ihn freuen
würde, wen» dieß durch Mitwirkung der Gesellschaft
geschehen könnte >md baß er bereit ist. alles bisher ia
ber Sache Geschehene denselben mitzutheilen.

H über schlägt eine Commission von z Glieder«
vor, die sich mit dem Minister bereden soZ. — St«
wird beschlossen und darein ernannt: Brunn er,
Herzog v. Es. und Eich er.

Ein ungenannter Künstle» übersendet ein kiel) mit
Melodie begleitet: Aufruf ins Feld ber Schlacht. Es
wird verlesen und einer aus den B. Meyer v. kuz.,
Rültimann und Zschokke bestehenden Commission
zur Untersuchung üdergcbcn.

Nachfolgende Preisfragesvorschläge werden von
g.legt.

i) Welches sind die sichersten Mittel zu Verstä»
kung und Befestigung einer guten Moralität und Gz,
menigeistes; welches sind die Quellen dcr wahren Frei-!
heir und weiches ist die best« Religion? — Von ei,
nem Ungenannten.

2 Wie kann die Zugend auf öffentlichen Schulen
zum Bewußtseyn und zur Ausübung des.Sittcngese,
zes am besten gebracht werben; von Girard, Mit,
giied des E ziehungsrathcs zu Fryburg.

Auf Mohr6 Antrag wird diese leztere Frage
ins Protokoll eingeschrieben; auch soll dem V. Guard,
der durch die nähere Entwlkiuiig seiner Frage vielen
Scharfsinn an den Tag gelegt hat, im Namen der
Gesellschaft geschrieben und gedankt werden.

3) Ob d» Ausrottung der Pocken, nach den Vor,
schlagen einiger Aerzte im nördliche» Deutschland, in
Helvetic» ausführbar sey? Von einem Ungenannten.

Usteri bemerkt, daß er nur durch ander« Ge-
schatte bisher ist avg.halten worden, über diesen G:<
gcnstand der Gesellschaft eine kleine Arbeit vorzulegen.

Zschokke foderr Usteri auf, weil die dahin gchö,
rigen Arbeiten der deutschen Aerzt-, in Helvetic» noch
wenig bekannt sind, diese, besonders die Geschichte
des bisherigen Gelingens ihrer Bemühungen, durch
eine Vorlesung mitzutheilen, da Helvetica vielleicht
zeigen kaun, was ein Freistaat vor andern Staaten
aus, in solcher Angelegenheit zu Insten im Stande ist.
Usteri vesspncht das Verlang-» in der ersten oder
zweiten Sitzung zu erfüllen.

4) Wie^ die Erfindung des Direktor Achard aus
Burgnnderrüben Zucker zu gewinnen, für Helvetica
zu benutzen? Von eiuem Ungenannten.

Ans Fischers Antrag wird diese vor dem aene,
zenPudlikum schwebende Sache, den vkonom.scheu Cc«
sillscyasten überlassen.

: Fischer zeigt an, daß sich auch in Bern nun
eine litterarische Gesellschaft organisire, und verthesi
digt den Gemcingeist dieser Gemeinde gegen «inen

- Artikel der helvetischen Zeitung.
Eben dieses Mitglied liest den ersten allgemeinen

l Theil einer Abhandlung über National» und Gemein,
> geist, deren specieller» Theil er für die nächste Cchunz
' verspricht.

V. Direktor Ochs wird zum Präsidenten und
B. Seeretan »nm Vicepräsidegten «wählt»
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